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                      Beschäftigungs- und Tätigkeitsverbote  
  
Personen, die von bestimmten Erkrankungen betroffen sind, oder auch nur der   
Verdacht besteht, sowie Dauerausscheider bestimmter Krankheitserreger, dürfen gemäß 
§ 42 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) grundsätzlich nicht in Küchen von Gaststätten 
und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung tätig sein.  

  

Dieses Verbot betrifft Personen,  

  

- an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer 
anderen infektiösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder 
dessen verdächtig sind,  
  

- an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die 
Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen 
werden können,  
  

- die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia 
coli oder Choleravibrionen ausscheiden.  

  

Für den Fall, das betreffende Personen bei Ihrer Tätigkeit mit Lebensmitteln in Berührung 
kommen, die in hygienischer Hinsicht als besonders kritisch gelten, gilt das Verbot 
unabhängig von der Art des lebensmittelverarbeitenden Betriebs.  
  
Es handelt sich dabei um Lebensmittel, über die Krankheitserreger besonders leicht 
übertragen werden bzw. solche, die für Personenkreise bestimmt sind, deren 
Immunsystem noch nicht ausgereift ist.   
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Im Einzelnen sind das gemäß § 42 Abs. 2 IfSG folgende Lebensmittel  

  

- Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus  
  

- Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis  
  

- Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus  
  

- Eiprodukte  
  

- Säuglings- und Kleinkindnahrung  
  

- Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse  
  

- Backwaren mit nicht durchgebackener oder nicht durcherhitzter Füllung  oder 
Auflage  
  

- Feinkost,- Rohkost,- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere 
emulgierte Soßen, Nahrungshefen  
  

- Sprossen und Keimlinge sowie Samen zur Herstellung von Sprossen und 
Keimlingen zum Rohverzehr  

  

  

  

  

  

  

 


